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In seiner Studie „Bürger in die Verwaltung!“
zeichnet Rüdiger von Krosigk die Geschich-
te der Bürgerbeteiligung in der badischen
Staatsverwaltung des 19. Jahrhunderts nach.
Den Schwerpunkt bildet dabei die Untersu-
chung zweier „blinde[r] Flecken“ (S. 13) der
Verwaltungsgeschichtsschreibung: Von Kro-
sigk will zeigen, dass erstens bereits im Vor-
märz konzeptionelle Alternativen zum büro-
kratischen Obrigkeitsstaat intensiv diskutiert
wurden, und zweitens sich diese Diskussi-
on in den 1860er-Jahren in der institutionel-
len Implementierung partizipativer Elemen-
te in der badischen Staatsverwaltung nieder-
schlug. Damit wendet sich von Krosigk ge-
gen die von der traditionellen Historiogra-
phie für das 19. Jahrhundert präferierte Di-
chotomie von bürokratischem Anstaltsstaat
und demokratischer Selbstverwaltung.1 Zwi-
schen diesen beiden Polen angesiedelte alter-
native Mischsysteme, so die gewinnbringen-
de Erkenntnis, haben in Theorie und Praxis ei-
ne größere Rolle gespielt als bisher angenom-
men.

Zunächst wendet sich von Krosigk der
Konzeptualisierung solcher Mischsysteme in
der vormärzlichen Bürokratiekritik zu, die
sich an der nachnapoleonischen Neuordnung
und Expansion der Verwaltung entzündete.
Durch die Analyse staatstheoretischer Quel-
len wie dem Staats-Lexikon und der Debat-
ten in der badischen Zweiten Kammer ar-
beitet von Krosigk die Kernpunkte der vor-
märzlichen Bürokratiekritik heraus: den Aus-
schluss der Regierten von jeglicher Teilha-
be an der Herrschaftsausübung, die überbor-
dende Regulierung des gesellschaftlichen Le-
bens und die alleinige Verantwortlichkeit der
abhängigen Beamten ihren Vorgesetzten ge-
genüber. Institutionell zielte die vormärzliche
Bürokratiekritik vor allem auf die zwischen

Innenministerium und Gemeinden stehende
mittlere Verwaltungsebene der Kreisregierun-
gen. Hier fand sich reichhaltiges empirisches
Material für Bürokratiekritik: Die Kreisregie-
rungen verfügten über zu viel Personal, gän-
gelten die Gemeindeverwaltungen, entschie-
den über Verwaltungsstreitigkeiten und ar-
beiteten zu langsam und zu kompliziert. „Die
Kreisregierungen galten der liberalen Opposi-
tion als Inbegriff einer zentralisierten und bü-
rokratischen Verwaltung.“ (S. 53)

Hieraus ergab sich die zentrale Forderung,
dass nicht nur die Kontrolle der Verwaltung
tiefer in der Gesellschaft verankert werden
müsse, sondern die Gesellschaft auch am Ver-
waltungshandeln selbst teilhaben solle. „Die
Einrichtung eines repräsentativen Beratungs-
und Beschlussgremiums [. . . ] sollte den Bür-
gern Einfluss und Kontrolle über die Verwal-
tung der Angelegenheiten eines Verwaltungs-
bezirks sichern. Elemente staatlicher Verwal-
tung und körperschaftlicher Selbstverwal-
tung sollten miteinander verschränkt werden
[. . . ].“ (S. 48) Auf diesem Wege, so die Er-
wartung, könne die bürokratische durch eine
„volkstümliche“ Verwaltung ersetzt werden,
die sich durch Mündlichkeit statt Schriftlich-
keit, Einfachheit statt Kompliziertheit, Ermes-
sensspielräume statt hierarchischer Abhän-
gigkeit sowie durch Bürgerbeteiligung und
Öffentlichkeit auszeichne. Es ist ein Verdienst
der Studie, dass von Krosigk zu bedenken
gibt, dass Bürokratiekritik im Vormärz kei-
ne exklusiv liberale Angelegenheit war, son-
dern durchaus auch in konservativen Kreisen
und sogar innerhalb der Verwaltung selbst ge-
übt wurde. „Allerdings richtete sich die Kritik
der Beamten [. . . ] vor allem gegen ihre eigene
Stellung und Funktion als Beamte innerhalb
der Verwaltungshierarchie“ (S. 74), die zu-
meist durch strenge Kontrollen und geringe
Kompetenzen für eigenverantwortliches und
selbstständiges Handeln gekennzeichnet war.

Die vormärzliche Bürokratiekritik, so resü-
miert von Krosigk, verweist auf zweierlei: Zu-
nächst macht sie das Vertrauens- und Legiti-
mationsdefizit der badischen Verwaltung au-
genfällig. Zugleich eröffnet sie die Perspekti-

1 Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine
vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den
Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999; Lutz Ra-
phael, Recht und Ordnung. Herrschaft durch Verwal-
tung im 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2000.
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ve, dass dem nur im Wege partizipativ refor-
mierter Verwaltungsverfahren begegnet wer-
den konnte.

Angesichts ausbleibender Reformen radi-
kalisierte sich am Vorabend der Revoluti-
on von 1848/49 die Bürokratiekritik. Forder-
ten die Liberalen nach wie vor Elemente der
Bürgerbeteiligung in der Verwaltung, woll-
te die demokratische Opposition das Ver-
waltungssystem insgesamt abschaffen. Ob-
wohl gescheitert, bereitete die Revolution von
1848/49 den Weg zur institutionellen Imple-
mentierung der vormärzlichen Bürokratiekri-
tik. So weist von Krosigk nach, dass mit der
Niederlage der revolutionären Bewegung die
Bürokratiekritik keineswegs verstummte. Die
Legitimations- und Vertrauenskrise der Ver-
waltung hielt an. „Die Ereignisse von 1848/49
haben die Grenze der politischen Integrati-
onskraft und Legitimation des Staatswesens
vor Augen geführt. Es war nicht nur den Libe-
ralen, sondern auch den konservativen Kräf-
ten klar, dass es ohne weitreichende Reformen
nicht ging.“ (S. 129)

Dessen ungeachtet sollte es bis in die
1860er-Jahre dauern, ehe eine umfassen-
de Verwaltungsreform zur Implementierung
„volkstümlicher“ Elemente in Angriff genom-
men wurde. Bedeutendster Bestandteil der
Verwaltungsreform von 1863/64 war die In-
stitutionalisierung von Bürgerbeteiligung an
der Verwaltung auf der mittleren Ebene der
Bezirksverwaltung. Die in den neu geschaf-
fenen Bezirksräten zusammentretenden Lai-
enbeamten wurden als Informanten, Ratgeber
und Sachverständige in die Staatsverwaltung
eingebunden. Darüber hinaus übten sie in
Polizeiangelegenheiten Amtsautorität gegen-
über ihren Mitbürgern aus. Regierung und
Staatsverwaltung ging es bei der Einrichtung
der Bezirksräte nicht allein um Bürgerbetei-
ligung, sondern auch um die Integration der
Verwaltung in ihre Umwelt. „Die staatliche
Verwaltung sollte eine neue Vertrauens- und
Legitimationsgrundlage bekommen.“ (S. 138)
Mit der Zuständigkeit des Bezirksrats für
die erstinstanzliche Verwaltungsrechtspflege
korrespondierte die kontinuierlich ausgebau-
te Implementierung von Mündlichkeit und
Öffentlichkeit im verwaltungsrechtlichen Ver-
fahren – eine weitere zentrale Forderung der
vormärzlichen Bürokratiekritik. Der Bürger

war nun nicht mehr nur Partei oder Gegen-
stand, sondern auch Publikum und Adres-
sat eines Verfahrens. „Dem Staatsbürger war
als Bezirksrat nicht nur die Mitbestimmung
in der Verwaltung, sondern auch noch die
Kontrolle über die staatliche Verwaltung mit-
tels der Verwaltungsgerichtsbarkeit übertra-
gen. Dabei repräsentierte der Staatsbürger als
Bezirksrat staatliche Autorität – der Gegen-
satz von Staat und Gesellschaft sollte in die-
ser liberalen Konstruktion aufgelöst werden.“
(S. 170)

Die Implementierung einer „neuen Ver-
waltungskultur“ (S. 194) zeichnet von Kro-
sigk anhand der durch die Verwaltung un-
terstützten regen Fachpublizistik nach, die
„von der Institutionalisierung rechtsstaatli-
cher Standards und damit von einem sich
wandelnden Verhältnis von Gesellschaft und
Staat“ (S. 174) zeugt. Die Verwaltung öffne-
te sich, Fachzeitschriften entstanden, in denen
Beamte untereinander und zur Belehrung von
Öffentlichkeit und Laienbeamten über admi-
nistrative und verwaltungsgerichtliche Ange-
legenheiten diskutierten. Ziel war es, „eine
gemeinsame Sichtweise in Bezug auf Verwal-
tung und Verwaltungsgerichtsbarkeit herzu-
stellen“ (S. 195), um Verwaltung, Laienbeamte
und Bürger politisch zu integrieren.

Abschließend untersucht von Krosigk das
Zusammenspiel von ehrenamtlichen Bezirks-
räten und der Staatsverwaltung in der Pra-
xis. Von der Verwaltung wurde die Zusam-
menarbeit mit den Bezirksräten überwiegend
positiv beurteilt. Insbesondere dann, wenn
der Amtsvorstand durch die Bezirksräte lo-
kale Problemwahrnehmungen und Beurtei-
lungen des Verwaltungshandelns sowie voll-
zugsrelevante Ortskenntnisse erlangen konn-
te, erwiesen sich die Bezirksräte als ein wir-
kungsvolles Instrument. Die zentrale Leis-
tung der Bezirksräte sei demnach, so von
Krosigk, neben ihrer Vertrauen und Legitimi-
tät generierenden Funktion die Bereitstellung
lokal-operationalen Orientierungswissens ge-
wesen.

Diesen Befund seiner Mikrostudie genera-
lisiert von Krosigk, indem er mit Ellwein ge-
gen Weber und Bourdieu argumentiert, dass
sich Verwaltung nicht allein in der Kombina-
tion von bürokratischer Herrschaft und abs-
traktem Fachwissen erschöpfe, sondern dar-
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über hinaus der Rückkoppelung an die lokale
Ebene und der Institutionalisierung von Aus-
handlungsprozessen bedürfe.2 Ist dies nicht
gegeben, so zeigt der badische Fall, sind tief-
greifende Vertrauens- und Legitimationskri-
sen der Verwaltung die Folge.

Von Krosigk legt mit „Bürger in die Ver-
waltung!“ eine konzise und auf breiter Quel-
lenbasis fußende Studie zu einem bisher un-
terbelichteten Gegenstand der Verwaltungs-
geschichte vor. Es gelingt ihm, die Ursprün-
ge der institutionellen Implementierung der
Bürgerbeteiligung in der badischen Staats-
verwaltung in der konzeptionellen Vorarbeit
der vormärzlichen Bürokratiekritik nachzu-
weisen und so einen weite Teile des 19. Jahr-
hunderts umspannenden Bogen zu schlagen.
Die besondere Betonung der Rolle von Ver-
trauen und Legitimität generierenden Verfah-
ren sowie lokal-operationalen Orientierungs-
wissens für die Effizienz und Akzeptanz von
Verwaltungshandeln weist über den engeren
Zusammenhang der Verwaltungsgeschichts-
schreibung hinaus und macht die Studie
an verwaltungs- und politikwissenschaftliche
Fragestellungen anschlussfähig.

Bedauernswert ist, dass in der Einleitung
eine tiefer gehende methodologische Reflexi-
on zu vermissen ist und bisweilen grundle-
gende Begriffe wie „Denkhorizonte“ (S. 73)
unscharf bleiben. Darüber hinaus wäre es an-
gesichts des Quellenmaterials überlegenswert
gewesen, methodische Anleihen bei der un-
längst im deutschsprachigen Raum erneut po-
pularisierten Cambridge School zu nehmen
und die politische Sprache von Bürokratie-
kritik und Verwaltungsreform in den Fokus
zu rücken.3 So hätte eine der wichtigsten Er-
kenntnisse der Arbeit, dass Konservative und
Liberale sowie Gemeinden und Staatsverwal-
tung ein gemeinsames Vokabular hinsichtlich
der Verwaltung und ihrer Vertrauens- und Le-
gitimationskrise teilten und sich infolgedes-
sen gemeinsam auf die Implementierung von
Bürgerbeteiligung an der Staatsverwaltung
in den Bahnen der konstitutionellen Monar-
chie einigen konnten, deutlicher konturiert
hervortreten können. Zu solch weiterführen-
den Fragestellungen anzuregen, die neue Per-
spektiven auf die Verwaltungsgeschichte des
19. Jahrhundert eröffnen, ist das fruchtbare
Ergebnis dieser gelungenen Arbeit.
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